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Amt Eiderkanal       Osterrönfeld, 5. Januar 2014 
Der Amtsvorsteher 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
Bekanntmachung der Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2015 für die 
Gemeinden Bovenau und Rade bei Rendsburg 
 
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen, die im 
Kalenderjahr 2015 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2015 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese öffentliche 
Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 2014 veranlagten Betrag festgesetzt. Diese 
Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung eines 
Steuerbescheides. Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.  
Sie betragen für die  
 

• Gemeinde Bovenau  
 

Grundsteuer A (für land- u. forstw. Betriebe)   350 v. H.  
Grundsteuer B (für Grundstücke)    370 v. H.  

 
 

• Gemeinde Rade/R. 
 

Grundsteuer A (für land- u. forstw. Betriebe)   260 v. H. 
Grundsteuer B (für Grundstücke)     260 v. H. 

 
Soweit Änderungen in der Besteuerungsgrundlage oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird 
hierüber ein entsprechender Grundsteuerbescheid erteilt. Erfolgt keine Änderung der 
Besteuerungsgrundlage, wird kein neuer Bescheid erteilt. Die Ausstellung eines in diesem Fall 
benötigten aktuellen Steuerbescheides ist auf Anfrage beim Amt Eiderkanal möglich. 
 
Zahlungsaufforderung: 
Die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2015 wird mit den in dem zuletzt erteilten Grundsteuerbescheid 
festgesetzten Vierteljahresbeträgen bzw. mit einem Viertel des Jahresbetrages jeweils am 15. Februar 
2015, 15. Mai 2015, 15. August 2015 und 15. November 2015 fällig. 
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 GrStG Gebrauch gemacht haben, wird 
die Grundsteuer in einem Betrag am 01. Juli 2015 fällig. Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, werden gebeten, die jeweils fälligen Beträge zu den 
vorgenannten Terminen zu entrichten. 
 
Konten der Amtskasse Eiderkanal: 
 
Volks-Raiffeisenbank eG, Rendsburg Kto.-Nr. 50 300 13  

IBAN:DE66 2146 3603 0005 030013 BIC: GENODEF1NTO 
 
Sparkasse Mittelholstein AG  Kto-Nr.  2 100 432     
     IBAN:DE74 2145 0000 0002 1004 32 BIC: NOLADE21RDB 
 
Postbank Hamburg   Kto-Nr. 22 64 64 206     
     IBAN:DE20 2001 0020 0226 4642 06 BIC:PBNKDEFF 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch beim Amt Eiderkanal – Der Amtsvorsteher -, Schulstraße 36, 24783 
Osterrönfeld, erhoben werden. Der Widerspruch schiebt die Zahlungspflicht nicht auf.  
 
Im Auftrag 
 
gez. Rüther 
(Rüther) 
Fachbereichsleiter 
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Gemeinde Schacht-Audorf 
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
- Der Vorsitzende - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Donnerstag, 22. Januar 2015 um 18:00 Uhr  
 

im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes in Osterrönfeld, Schulstr. 36, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses  

der Gemeinde Schacht-Audorf ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
1. Beschlussfassung über die Tagesordnung und über die in nicht öffentlicher Sitzung zu 

behandelnden Tagesordnungspunkte 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Genehmigung der Niederschriften der Sitzungen vom 21.11.2013 und 20.11.2014 

4. Vorprüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2010 - Prüfung der Zahlungsbelege 

5. Vorprüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2011 - Prüfung der Zahlungsbelege 

6. Vorprüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2012 - Prüfung der Zahlungsbelege 

7. Vorprüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 - Prüfung der Zahlungsbelege 

8. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 

9. Verschiedenes 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

f.d.R: 
Amt Eiderkanal 
Im Auftrag 

 
 
gez. Kähler 
 
 

 
 
gez. Hirsch 

Gerd Kähler 
(Der Vorsitzende) 

Dirk Hirsch 
(Leitender Verwaltungsbeamter) 
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